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401310 - Zusatzbedingungen für die Mietverlustversicherung (ZMV 2010) 
– Fassung Januar 2021

§ 1 Vertragsgrundlage

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für 
die Feuerversicherung (AFB 2010), Allgemeinen Bedin-
gungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 2010) 
und Allgemeinen Bedingungen für die Sturmversicherung 
(AStB 2010), soweit sich aus den folgenden Bestimmun-
gen nicht etwas anderes ergibt. 

§ 2 Gegenstand der Versicherung

1. Gegenstand der Deckung

Werden die im Versicherungsvertrag bezeichneten Ge-
bäude und sonstigen Grundstücksbestandteile infolge ei-
nes Sachschadens nach diesem Vertrag zerstört oder be-
schädigt, leistet der Versicherer Entschädigung für den
dadurch entstehenden Mietausfallschaden.

2. Mietausfallschaden

Der Mietausfallschaden besteht aus

a) dem Mietausfall, der dadurch entsteht, dass der Mieter
infolge eines Sachschadens nach diesem Vertrag kraft
Gesetzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die
Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu verweigern;

b) dem Nutzungsausfall in Höhe des ortsüblichen Miet-
werts der Räume, die der Versicherungsnehmer selbst
nutzt oder unentgeltlich Dritten überlassen hat und die
infolge eines Sachschadens nach diesem Vertrag un-
benutzbar geworden sind, falls dem Versicherungs-
nehmer die Beschränkung auf etwa benutzbar geblie-
bene Räume nicht zugemutet werden kann;

c) etwaig fortlaufenden Nebenkosten.

Für Gebäude oder Räume, die zur Zeit des Eintritts des 
Sachschadens nach diesem Vertrag nicht vermietet waren, 
wird Mietausfall ersetzt, sofern Vermietung zu einem spä-
teren, in der Wiederherstellungszeit liegenden Termin 
nachgewiesen wird. 

3. Daten und Programme

Mietausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen
werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachscha-
dens am Datenträger, auf dem die Daten und Programme
gespeichert waren, entstanden sind.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Mietausfallschä-
den durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung
der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht be-
triebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

§ 3 Versicherungsort

Der Versicherer haftet für den Mietausfallschaden nur, so-
fern sich der Sachschaden innerhalb des Versiche-
rungsorts ereignet hat. 

Diese Beschränkung gilt nicht, wenn Sachen infolge eines 
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche-

rungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt worden sind. 
Voraussetzung ist, dass diese Sachen in zeitlichem und 
örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt 
oder zerstört wurden oder Abhandengekommen sind. 

Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die 
als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 

§ 4 Versicherungswert; Versicherungssumme

1. Versicherungswert

Der Versicherungswert ist

a) für vermietete Räume der Wert einer Jahresmiete;

b) für selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten überlasse-
ne Räume der ortsübliche Jahresmietwert;

c) sowie die Summe der fortlaufenden Nebenkosten für
die Dauer eines Jahres der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Gebäude.

2. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.

b) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen.

§ 5 Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung; Haftzeit

a) Ersetzt wird der Mietausfall längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem die Räume wieder benutzbar sind. Be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben
unberücksichtigt.

b) Endet das Mietverhältnis infolge des Sachschadens
und sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederher-
stellung nicht zu vermieten, wird der Mietausfall bis zur
Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus ersetzt,
höchstens jedoch für die Dauer von 3  Monaten.

c) Mietausfall nach a) und b) wird höchstens für die Dauer
von 12 Monaten seit dem Eintritt des Versicherungsfalls
ersetzt, soweit nichts anderes vereinbart ist (Haftzeit).

d) Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten verein-
bart ist, gilt als Versicherungswert

aa) der doppelte Wert bei einer Haftzeit bis zu 24 Mo-
nate 

bb) der dreifache Wert bis zu einer Haftzeit über 24 
Monate bis zu 36 Monate 

der in § 4 Ziffer 1 a bis c genannten Werte. 

2. Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls,
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so besteht  Unterversicherung. Im Fall der Unterversiche-
rung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis 
von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach 
folgender Berechnungsformel gekürzt: 

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 

§ 6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs
abgeschlossen sind.

Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unter-
brechung und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich
ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer  für die
verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergü-
ten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass
ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung
gezahlt wird.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem
Zeitpunkt, von dem an ein Mietausfallschaden nicht
mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere
Zeitpunkt;

b) der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr;

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a)
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft.

§ 7 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-
nem  Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versiche-
rer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen.

Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, 
kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. 

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 

In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Per-
son benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung steht;

ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann.

Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benen-
nung eines Obmannes durch die Sachverständigen.

Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:

a) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten und den versicherten Mietausfallschaden;

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche
den versicherten Mietausfallschaden beeinflussen.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidungen. Dies gilt auch, wenn
die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.
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